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RS OGH 1991/4/10 3Ob12/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1991

Norm

EO §355 II

UWG §15

Rechtssatz

Es schadet daher nicht, daß zur Zeit des Exekutionsantrages das gleichfalls angestrebte Beseitigungsgebot nicht

erlassen ist, weil dieser Anspruch nicht nach § 355 EO durchsetzbar wäre und im Rahmen der Unterlassungsexekution

auch gegen die Beibehaltung einer verbotenen Aussage eingeschritten werden kann.

Entscheidungstexte

3 Ob 12/91
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